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Vero rdnung  Da

‚des Landkreises Zwickauer Land zur Festsetzung des Naturdenkmals. N ;
„Ha lde  11” '

in der Gemeinde Relnsdorf im Landkreis Zwickauer Land _

Aufgrund von 5 21 und 8 50 Abs. | Nr. 3 des Sichsischen Gesetzes über Naturschutz und
Landschafispflege (SichsNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.0Ko-
ber 1994 (StchsGVBI.5. 1601,ber.1995,S.106) hat der Kreistag des Landkreises Zwick-
quer Land mit Beschluß vom 12. Sepiember 1996,Beschluß-Nr: 231/ 96/1, Tolgeride
Verordnung erlassen:
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Fextsetzungals Schutzgeblet

Te in’ # 2 näher bezeichnete Fläche auf dem Gebiet der Gemeinde Reinsdorf im Lamd-
‚kreis Zwickauer Land wird als Naturdenkmal festgesetzt. Das Naturdenkmal Führt.die
Bezeichnung „Halde 117.

2
Schutzgegensiand

{1} Das Naturdenkmalhat eine Größe von ca. 0,68 ht.

(2) Das’Naturdenkmal umfaßt auf dem Gebiet der Gemeinde Reinsdorfeinen TE des
* Grundstückes Flursücksnummer 635/4 der Gemarkung Reinsdoff.

(3) Die Grenzen des Naturdenkmalssind in einer Übersichtskartedes Landmisamtes
ZwickauerLand vom 12. September 1996, Ausgabe 1992 im Maßstab 1:1000G
(AnlageDmit einer durchzögenenLinkem eingetragenundineiner Filrkare (Auz-
gabe August 1995)im Maßstab 1:2730 (Anlage 2) mit einer durchzogenenbzw.
unlerbrochenen Linie roteingetragen. Maßgebendfür den Geenzverlaufist die Lind-
Statßenkante, Die Karten (Anlage! und 2) sind Bestandteil der Verordnung.

j a  04 Die Vereninung mit Karten wird im Landratsumt Zwickaer Land, Sitz Werddn omtn-
veNaturichutzbehöndein 0056 Zwickeu,WendauerStr.7, zur kostenlosen Einsicht
durchjedermann während der Sprechzeiten niedergelegt.
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Schulzzweck:

Schofzzweik Ist dieSicherung undErhaltung desNatürdenkmals aus FolgendenGrün-

I. zur Erhaltung und langfristigen Sicherung der Erstbesiedkerflora der Halde 11;

2 zurErhaltumg der mageren, alkalischenRotbedenverhältnisseand des Nickigen Bir-
kenvorwaldes;

a zur Erhaltung der Gebölzsiume am Holdanfuß zur Erosiensvermeicung und als
Nahrungs-, Rast- und Brutzaum der Wakkaumfana; ;

4. zur Sicherung von Ausbreitungsmöglichkeitendes umfassenden Orchideenvor-

; 3. zur Erhaltung des trocken-warmen Haldenplatemus als Refugium wilrmeHeberder
Inscktenartendes Offenlandes;

6. zur Sicherung vorBodenverfälschungen,Badenab- und -aifträgen jeder Art.
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Verbete

{1) Die Beseitigung des Natundenkmals sowie alle Handlungen, die zu einer Zerstürung,
Beschädigung, Veränderung oder nachhaltigen Sıörung des NaturdenksnalsMitren
können, sind verboten.

(2) Im Naturdenkmal ist insbesondere verhöten:

% bauliche Anlagenim Siane der SächsischenBauordnungin der jeweils geltenden
Fassung zu crrichten, zu ändern, sbzubrechen oder der Errichtung gleichgesiellte
Maßnahmen durchzuführen:

2. Straßen, Wege, Mütze oder sonstige Verkehrsanlsgen anzulegen, Leitungen, oler-
* oder umkerindisch,zu verlegen axder Anlegen dieser Art zu verändem;

3. Handlungen vorzunehmen, die den Boden in seiner Oestalt,Strukturvier Beschaf.
fenheit verändern oder verändern können, wie insbesomdem das Abbiruen von
Bodenbestandteilen, Grabungen, Bohrungen
tungen, Abgrabungen Auffüillungenoder Ablagerungen;

oder Sprengungen.sowie Aufschlil-

4. Jegliche Abfälle oder sonstigeMaterlalienzu lagern oder zubehäbdeli;

6. Hunde frei laufenzu lassen;

7. Pilakete,Bild- oder Schrifuafeln aufzustellen oder anzubringen:
8. Pflanzen oder Pflanzenteile einzubringen, zu en tnehmen ,zu beschädigen oder. zu

"9, "Tiere einzubringen, wildiebenden Tieren nachzustel len,diese mutwillig zu beunni-
higen oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu verletzen oder zu ken oder Pup-
pen, Larven, Eler oder Nester oder sonstige Brut-,Wohn- oder Zufuchtssiähen die-
ser Tiere zu entfemen, zu beschädigen oder zu zerstören;

10. die Arı der bisherigen Crundsticksnutzung zu ündern, weiche dem Schutzzweck
zuwiderliuft;

11. zu zei ten,zuIagem, Wohnwagen, sonsulge Fah rzeugeoder Verkaufssuknde aufzu-
stellen;

12. Feverstellenzu errichten und Fiichen sbzubrennen;

zu böeinirächbigen; ;

1M. Anwedung won. Pflaizeaschutz-und Pflanzenbehacdlungsmnitein k i : Schad-
dungemitialnoder anderen chemischen Mitteln,

1. MrdieOrinungsgerhaßeNachsuche bei einer ordinn gsgeriRen Ausng der Jagd,
andh dürch boauchhar:Jegdlninde:

2: ür wissenschaftliche Forschungen undBestanckaufnahmen:’

bezu f tmg ienStelle angeordnet werden;
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"Von den Verboten dieser Verordnung kanns die unlereNahurschutzbehördenach
5 52SachsNMSchGBefreiung erteilen.

#7
Ordnungswidrigkeiten

"Ordnungswidrig im Siane des 4 61 Abs. U Nr. | SachsNatSchGhendekt, wer in dem
Nazurdenkmal vorsätzlich oder fahrlässig eine der nach $ 4 dieser Verördming verbota-
zen Handlung vornimmt.‘

_ $8

Dia vbistehände Verorünung wirdhiermitmusgefertigt ünd Ist zuverkünden.
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den Landrasurzes Zwickmer Land vom 42.08.9
im Maßstab 1: 2790 zurFestungden f
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Kuragradlage: Amtliche Flarkaris

* vom 05. Angan 95 in;Maßstab 1:2730

In der Kopie crachelet die rote Abiprenzungstade des Originals
ler au) schwarz

19 der Kopke erscheint die roteAbgrenzungs- | Ar
Jinke des Originals (hier blau) schwarz. | FE


